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Vorschlag für eine Richtlinie über die Verwertung und 

kommerzielle Nutzung von Dokumenten des öffentlichen Sektors KOM(2002) 207 

Sehr geehrter Herr Dr. von Boetticher,

es gibt wieder einen Richtlinienvorschlag, den ich als Verzeichnisunternehmer sehr interessant finde und dem ich mich widme, da er für mein Geschäft durchaus Bedeutung entwickeln kann. Der Richtlinienentwurf über die Verwertung und kommerzielle Nutzung von Dokumenten des öffentlichen Sektors befindet sich gerade in der Anfangsphase der 1. Lesung. Leider fällt er nicht in Ihren Zuständigkeitsbereich, federführend ist der Industrieausschuss, Berichterstatter Wim van Velzen. Dennoch werden Sie letztlich über sein Schicksal mitentscheiden, und so hoffe ich, Ihnen kurz meine Überlegungen zum Thema darlegen zu dürfen.

Interessant ist der Richtlinienvorschlag für Telefonbuchverleger, weil er große Möglichkeiten für den Serviceteil der Verzeichnisse bietet. Auf Grund von OPT-IN gehen die Eintragungszahlen zurück. Anreiz, die weniger vollständigen und weniger informativen Bücher dennoch zur Hand zu nehmen, können verbesserte Serviceleistungen sein. Stadtpläne in den Verzeichnissen erfreuen sich bereits großer Beliebtheit, Weiteres ließe sich entwickeln, sollte der Zugang zu Informationen des öffentlichen Sektors tatsächlich geschaffen werden.

Der jetzt von der Kommission vorgelegte Entwurf findet grundsätzlich meine Zustimmung. Aber, wie immer, haben wir Verzeichnisverleger das ein oder andere auszusetzen.

1.
Rechte an geistigem Eigentum: Art.1  2b) schützt die Rechte Dritter an geistigem Eigentum in Dokumenten des öffentlichen Sektors, was sehr wichtig ist. Ungeklärt bleibt die Frage, was mit Rechten an geistigem Eigentum der öffentlichen Hand selber passiert. Beispiel: die Datenbankrichtlinie (96/9/EC) schützt nicht nur die privaten Datenbanken, sondern auch von der öffentlichen Hand erstellte Datenbanken als geistiges Eigentum. Wie stehen in der Praxis beide Richtlinien zueinander? Um Kollisionen zu vermeiden, muss hier unbedingt eine Klarstellung erfolgen, meiner Meinung nach dergestalt, dass Dokumente, die geistiges Eigentum der öffentlichen Hand enthalten, dennoch zugänglich sein müssen ( natürlich von den sonst im Richtlinienentwurf aufgezählten Ausnahmetatbeständen abgesehen).

2.
Geltungsbereich: Art. 1  2e) und f) schafft einen Ausnahmetatbestand bezüglich der Weiterverwertung von Dokumenten von Bildungs- und Forschungseinrichtungen ebenso wie für diejenigen von kulturellen Einrichtungen. Prinzipiell müssen Ausnahmetatbestände bestehen, insbesondere laufende Forschungen oder Forschungsergebnisse brauchen Schutz. Aber ist es wirklich notwendig, alle Dokumente von Schulen, Museen, Bibliotheken und Archiven von der Weiterverwertung auszunehmen?

3.
Grundsatz: Art. 3 schaltet eine „Erlaubnis“ der Behörde vor die Weiterverwendung der zugänglichen Dokumente. Gerade aber in Mitgliedsstaaten, wo man traditionell zur Geheimhaltung der Behördenarbeit neigt, könnte eine solche Regelung zu einer Aushöhlung des Richtlinienzweckes führen. Zudem können so keine EU-weit einheitlichen Standards geschaffen werden.

4.
Preisgestaltung: Art. 6 erlaubt im Rahmen der zu entrichtenden Gebühren den Behörden, einen „angemessenen Gewinn“ zu erzielen („reasonable return of investment“). Das scheint mir nicht nachvollziehbar. Die fraglichen Informationen wurden von der Behörde aus einem bestimmten Grund gesammelt und in Dokumente gefasst. Dies geschieht unabhängig vom Interesse desjenigen, der Nutzung begehrt, aber es geschieht mit Steuermitteln. Neue Kosten werden lediglich durch das Zur-Verfügung-Stellen verursacht. Nur für diesen Bereich sollten Gebühren erhoben werden, auch um die Ernsthaftigkeit der Anfrage zu gewährleisten.

Bei den Überlegungen zur vorliegenden Richtlinie ist es auch interessant, einen weiteren Richtlinienentwurf zu bedenken, der die 2. Lesung schon hinter sich hat und zur Zeit im Vermittlungsausschuss steckt. Der Vorschlag für eine Richtlinie über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen enthält viele Überlegungen, die auch hier zugrunde gelegt werden können. Er hat einen sehr liberalen Ansatz, ermöglicht weitgehenden Zugang zu Informationen und kennt natürlich keine Gebühren, die einen Gewinn umfassen. Umweltfragen sind momentan sehr populär in der öffentlichen Meinung. Ob die Absicht, Unternehmen in der Entwicklung neuer Geschäftsideen zu unterstützen und die Transparenz von Handeln der öffentlichen Hand zu fördern, ebenso populär ist, scheint die Frage.

Ich würde sehr gern Ihre Meinung zu dem Thema hören, sollten Sie die Zeit dazu finden. Ich würde mich sehr freuen, auf diesem Wege wieder etwas von Ihnen zu hören. Ich stehe jederzeit auch zu einem Gespräch zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen 

Dumrath & Fassnacht KG

(GmbH & Co.)

Dr. Christoph Dumrath

